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Berichtspflicht 

Meldetermine für Kommunen in Sachsen-Anhalt 2026 nach dem Fi-
nanz- und Personalstatistikgesetz und gemäß § 161 Absatz 4 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit diesem Schreiben möchte ich über die Berichtspflicht nach dem Gesetz 
über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentli-
chen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG) und § 161 Ab-
satz 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) informieren.  

Alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten Termine im Jahr 2026 und den Fol-
gemonaten sind in der Anlage aufgeführt. Für die einzelnen Statistiken bzw. 
Erhebungen erhalten Sie und/oder Ihre Bearbeiterinnen und Bearbeiter di-
rekt zu gegebener Zeit weitere Informationen. Zusätzlich werden alle Infor-
mationen zur Bearbeitung in unserem Internetangebot eingestellt. 

Für die Meldungen gilt Auskunftspflicht gemäß § 11 FPStatG oder § 161 Ab-
satz 4 KVG LSA. Bitte nutzen Sie für den Versand Ihrer Meldungen aus-
schließlich die vorgegebenen elektronischen Meldewege. Wenn Sie mit uns 
in Kontakt treten wollen, empfehle ich Ihnen die allgemeinen fachspezifi-
schen E-Mail-Adressen, die Sie ebenfalls der Anlage entnehmen können. 

  Merseburger Straße 2 

06110 Halle (Saale) 

 

Telefon (0345) 23 18-0 

Telefax (0345) 23 18-901 

poststelle@statistik.sachsen-anhalt.de 

https://statistik.sachsen-anhalt.de 

Halle (Saale),  

9. Dezember 2025 

 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom 

 

 

Mein Zeichen/Meine Nachricht 

vom 

22.1/Berichtspflicht 

 

Bearbeitet von 

Frau Dechant 

 

Durchwahl  

(0345) 2318-259 

 

E-Mail 

sabine.dechant@statistik.sach-

sen-anhalt.de 

kommunalfinanzen@statis-

tik.sachsen-anhalt.de 

 

Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartner (0345) 2318 

Frau Finne  -213 

Herr Huth -240 

Frau Pieshold -222 

Frau Sambale  -237 

Herr Schreyer-Krieg -219 

Herr Seidel  -221 

 

 

 

 

 

Kommunen im Land Sachsen-Anhalt:  
Landkreise, kreisfreie Städte, Einheitsgemeinden und Verbandsgemeinden  
einschließlich angehöriger Gemeinden 
Landrat/-rätin, (Ober-)bürgermeister/-in, Verbandsgemeindebürgermeister/-in 
 
per E-Mail an die allgemeine E-Mailadresse 
 
nachrichtliche Empfänger im Land Sachsen-Anhalt: Ministerium für Inneres und Sport,  
Ministerium der Finanzen, Städte und Gemeindebund, Landkreistag, Landesverwaltungsamt,  
Landesrechnungshof 

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt • Postfach 20 11 56 • 06012 Halle (Saale) 

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt 

Deutsche Bundesbank 

BIC MARKDEF1810 

IBAN DE21 8100 0000 0081 0015 00 
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Umstellung des Meldeweges 

Im Jahr 2026 erfolgt für die Jahresrechnungsstatistik und die Kassenstatistik die Umstellung des 
Meldeweges von der dDatabox auf eSTATISTIK.core. Es ist vorgesehen, dass ab April 2026 alle 
statistischen Meldungen der Kassenstatistik und der Jahresrechnungsstatistik über eSTA-
TISTK.core erfolgen.  

Für die Meldung mittels eSTATISTK.core erhalten Sie demnächst weitere Informationen. 

Doppische Statistik 

Für das Berichtsjahr 2025 sind erstmalig alle drei Teile der Statistik der Jahresabschlüsse der 
doppisch buchenden kommunalen Kernhaushalte und deren doppisch buchenden Extrahaushalte 
und sonstigen FEU (kurz: Doppische Statistik) zu melden.  

Für die Meldungen zur Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Bilanz für das Jahr 2025 erhalten 
Sie demnächst weitere Informationen. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich oder die Bearbeiterinnen und Bearbeiter wenden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 

 

gez. Dechant 
 
 
Anlage: Berichtspflicht Kommunen 2026 


